
11. Änderung des Flächennutzungsplanes  Abwägungsvorschlag Offenlage Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Hahnbruch / Brunnenweg -  Stand: Oktober 2019, Ergänzungen April 2020 
 
 

 1 / 16 

 

Abwägung der Gemeinde zu den Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Roetgen  

 
Im Zuge der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist die Öffentlichkeit im Rahmen der 11. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes - Hahnbruch / Brunnenweg - der Gemeinde Roetgen mit Be-
gründung und Umweltbericht in der Zeit vom 25.02.2019 bis zum 29.03.2019 beteiligt worden. 
 
Während der Offenlage gingen zwei Stellungnahmen ein, die als Kopie beigefügt sind. Die Ge-
meinde Roetgen nimmt wie folgt Stellung zu den Fragen und Anregungen: 
 
Präambel: 
Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 im Bereich - Hahnbruch / Brunnenweg - in Roetgen - Rott beabsichtigt die Gemeinde 
Roetgen die Erweiterung des bestehenden Wohngebietes und die Bereitstellung neuer Wohn-
bauflächen, um der gesteigerten Nachfrage an Wohnbauflächen innerhalb der Ortslage nach-
zukommen. Mit der Abgrenzung des Änderungsbereiches wird der Siedlungsrand zur offenen 
Landschaft abgeschlossen und klar definiert. 
 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Roetgen, bekannt gemacht am 
25.07.2005, stellt für den Bereich des Änderungsbereiches „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. 
Die gesamte Fläche befindet sich im Landschaftsschutzgebiet. Östlich grenzen als „Wohnbau-
fläche“ dargestellte Flächen an das Gebiet an. 
 
Die Darstellung im Flächennutzungsplan als „Flächen für die Landwirtschaft“ steht dem beab-
sichtigten Planungsziel der Gemeinde, das vorhandene Wohngebiet zu erweitern, entgegen. 
Aufgrund dessen ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Roetgen erfor-
derlich. 
 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wird die Darstellung „Flächen für die Landwirt-
schaft“ in „Wohnbauflächen mit lockerer Siedlungsstruktur“ geändert, um die Realisierung von 
Wohnbauflächen zu ermöglichen. Die Grenzen der Flächennutzungsplanänderung orientieren 
sich an dem Geltungsbereich des Landschaftsplanes. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB aufgestellt und im Parallel-
verfahren zum Bebauungsplanverfahren durchgeführt. 
  



11. Änderung des Flächennutzungsplanes  Abwägungsvorschlag Offenlage Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Hahnbruch / Brunnenweg -  Stand: Oktober 2019, Ergänzungen April 2020 
 
 

 2 / 16 

Inhaltsverzeichnis 

Planungsrelevante Eingaben gem. § 3 Abs. 2 BauGB zur 11. Änderung des Flächennut-

zungsplanes mit den entsprechenden Stellungnahmen der Verwaltung 

 
 
1. Stellungnahme B1 vom 28.03.2019 .................................................................................4 

 
2. Stellungnahme B2 vom 29.03.2019 ...............................................................................11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Änderung des Flächennutzungsplanes  Abwägungsvorschlag Offenlage Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Hahnbruch / Brunnenweg -  Stand: Oktober 2019, Ergänzungen April 2020 
 
 

 3 / 16 

Übersicht zu den eingegangenen Äußerungen und Erörterungen während der Offenlage 
& Art des Beschlussvorschlags: 

 

Nr. B 
Schreiben 

vom 
Inhalt 

Art des Beschlussvor-
schlags 

Seite 

 
1 

 
28.03.2019 

 
Landschaftsschutz 
 
 
 
Politische Beschlüsse,  
Bebauung 

 
Berücksichtigung der Stel-
lungnahme der Gemeinde 
 
 
Berücksichtigung der Stel-
lungnahme der Gemeinde 

 
auf S. 9 

 
 
 

auf S. 10 

 
2 

 
29.03.2019 

 
Erschließung,  
Entwässerung 
 
Intensive ackerbauliche 
Nutzung 
 
Naherholung 
 
 
Brückenbauwerke 
 
 
Landschaftsschutz 
 
 
Politische Beschlüsse, Be-
bauung 
 
 
Umwandlung von Grünland 
in Bauland 

 
Kenntnisnahme, kein  
Beschluss erforderlich 
 
Berücksichtigung des  
Einwandes 
 
Kenntnisnahme, kein  
Beschluss erforderlich 
 
Kenntnisnahme, kein  
Beschluss erforderlich 
 
Berücksichtigung der Stel-
lungnahme der Gemeinde 
 
Berücksichtigung der Stel-
lungnahme der Gemeinde 
 
 
Kenntnisnahme, kein  
Beschluss erforderlich 

 
auf S. 13 

 
 

auf S. 13 
 
 

auf S. 14 
 
 

auf S. 14 
 
 

auf S. 15 
 
 

auf S. 15 
 
 
 

auf S. 16 
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1. Stellungnahme B1 vom 28.03.2019 
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Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Landschaftsschutz: 

Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Roetgen werden aus-
schließlich Flächen in Anspruch genommen, die im Landschaftsplan IV „Stolberg - Roetgen“ der 
StädteRegion Aachen mit dem Entwicklungsziel 7 „Temporäre Erhaltung des jetzigen Land-
schaftszustandes bis zur Realisierung der Bauleitplanung (EZ 7)“ belegt sind. Die Entwicklung 
von Wohnbauflächen erhält hier gegenüber dem Landschaftsschutz Vorrang.  
 
Die nördlich und westlich angrenzenden Parzellen sind im Landschaftsplan IV „Stolberg-
Roetgen“ der StädteRegion Aachen mit dem Entwicklungsziel 1 „Erhaltung einer mit naturnahen 
Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausge-
statteten Landschaft (EZ1)“ belegt. Das Entwicklungsziel 1 gilt für die überwiegende Zahl der 
als schutzwürdig ausgewiesenen Gebiete innerhalb des Geltungsbereiches des Landschafts-
planes der StädteRegion Aachen, wobei es sich sowohl um Naturschutzgebiete als auch um 
Teile von Landschaftsschutzgebieten handelt. Das Entwicklungsziel 1 zielt auf eine Erhaltung 
einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich 
oder viel-fältig ausgestatteten Landschaft. Flächen mit dem Entwicklungsziel 1 sind aufgrund 
der Bedeutung für den Naturhaushalt von Bebauung freizuhalten. Der Landschaftsschutz ge-
nießt hier gegenüber der Entwicklung von Wohnbauflächen Vorrang. 
 
Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem nachgelagerten Bebauungsplanver-
fahren Nr. 33 wird auf die Nachfrage nach geeigneten Wohnbauflächen in Roetgen Rott rea-
giert. Der Landschaftsplan IV „Stolberg - Roetgen“, Stand 28.02.2005, der StädteRegion 
Aachen zeigt mit seiner Darstellung potentielle Wohnentwicklungen auf. 
 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wird die Darstellung „Flächen für die Landwirt-
schaft“ in „Wohnbauflächen mit lockerer Siedlungsstruktur“ geändert, um die Realisierung von 
Wohnbauflächen in diesem Bereich zu ermöglichen. Übergeordnetes städtebauliches Ziel des 
Verfahrens ist es, mit der Abgrenzung des Änderungsbereiches den Siedlungsrand zur offenen 
Landschaft abzuschließen und klar zu definieren. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Landschaftsschutz zu 
folgen und die Einwände zurückzuweisen. 
 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat Abstimmung Rat 
21.04.2020 

 
ja: 6  
 
 

 
nein: 5 

 
Enth.: 0 

 
ja: 15 

 
nein: 11 

 
Enth.: 0 

 
ja:  

 
nein:  

 
Enth.:  

 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Thema politische Beschlüsse, Bebauung: 

Die Beschlüsse über Bauleitpläne obliegen grundsätzlich den politischen Gremien der Gemein-
de Roetgen. Die politischen Gremien treffen die Entscheidung wann und vor allem auch wo 
eine Siedlungsentwicklung stattfindet. Für die Entwicklung der Flächen im Bereich Hahn-
bruch / Brunnenweg hat es entsprechende politische Mehrheiten gegeben, die für eine stadt-
planerische Entwicklung des in Rede stehenden Änderungsbereiches erforderlich sind. 
 
Die im Entwurf der 11. FNP-Änderung dargestellten Flächen des Änderungsbereiches grenzen 
unmittelbar an Grundstücke an, die gemäß § 34 BauGB bebaubar sind. Die Gemeinde Roetgen 
hat dort eine Innenbereichssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB erlassen. Eine Änderung der In-
nenbereichssatzung und Einbeziehung der Grundstücke in den Innenbereich ist nicht zielfüh-
rend, weil über dieses Planungsinstrument keine städtebaulichen Zielsetzungen verbindlich 
festgelegt werden können. Für die städtebauliche Zielsetzung, den Ortsrand an dieser Stelle 
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abzurunden, werden sowohl eine Änderung des Flächennutzungsplanes als auch die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Mithilfe einer Standortalternativenprüfung (s. Kapitel 1.1 der Begründung zur 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes) wurde aufgezeigt, dass die Inanspruchnahme von anderen Flächen 
grundsätzlich möglich ist, diese jedoch bebaut sind oder deren Entwicklung mit einem hohen 
Erschließungsaufwand verbunden wäre. Gleichzeitig stehen vereinzelte Grundstücke im Rah-
men der Innenbereichssatzung nicht zur Verfügung, da die Eigentümer/-innen deren Bebauung 
nicht forcieren. Diese Flächen können so nicht dazu beitragen, dass in Rott weitere Wohnbau-
flächen zur Deckung des steigenden Bedarfs angeboten werden können. Eine Baulandbereit-
stellung kann somit nicht erfolgen.  
 
Die Gemeinde Roetgen hat sich letztlich für die Arrondierung des Wohnbaugebietes im Bereich 
Hahnbruch / Brunnenweg entschieden. Der Änderungsbereich der 11. FNP-Änderung befindet 
sich in räumlicher Nähe zu den im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflächen. 
Durch die Entwicklung von Wohnbauflächen wird dem Bedarf an Wohnraum in Rott Rechnung 
getragen. Die bestehende Infrastruktur kann im Umfeld des Änderungsbereiches genutzt wer-
den, um Synergieeffekte abzurufen, bspw. durch eine bestehende Flächenverfügbarkeit der 
Grundstücke sowie eine vertretbare Erschließung des Wohnbaugebietes. 
 
Aus den oben beschriebenen Gründen wird die Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Flä-
che als vertretbar angesehen, da mit dem Vorhaben eine städtebauliche Abrundung des Orts-
teils Rott im Bereich Hahnbruch / Brunnenweg erreicht wird. Durch die Abgrenzung des Ände-
rungsbereiches wird die Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche auf ein Minimum 
reduziert. 
 
Die Bebauung der Plangebietsgrundstücke soll durch die Festsetzungen auf der Ebene des 
nachgelagerten Bebauungsplanes so gestaltet werden, dass ein gering verdichteter Ortsrand 
als Siedlungsabschluss entsteht und Sichtachsen in die freie Landschaft erhalten bleiben. 
Dementsprechend soll eine aufgelockerte Bebauung mit kleinen Baufenstern auf relativ großen 
Grundstücken ermöglicht werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Stellungnahme der Gemeinde zum Thema politische Beschlüsse 
und Bebauung zu folgen und die Einwände zurückzuweisen. 
 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat Abstimmung Rat 
21.04.2020 

 
ja: 7 
 
 

 
nein: 5 

 
Enth.: 0 

 
ja: 15 

 
nein: 11 

 
Enth.: 0 

 
ja:  

 
nein:  

 
Enth.:  

 

 
Die übrigen Einwände der Stellungnahme werden in der Abwägung auf der Ebene des nachge-
lagerten Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt. 
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2. Stellungnahme B2 vom 29.03.2019 
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Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Erschließungskosten und Entwässerung: 

Das Thema Erschließungskosten ist kein Regelungsinhalt der 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Roetgen. Die Anregungen und Fragen werden in die Abwägung 
zum nachgelagerten Bebauungsplanverfahren Nr. 33 - Hahnbruch / Brunnenweg - aufgenom-
men und beantwortet. 
 
Auf der Ebene des nachgelagerten Bebauungsplanes wurde ein Entwässerungskonzept erar-
beitet. Die Anregungen und Fragen zum Entwässerungskonzept werden in die Abwägung zum 
nachgelagerten Bebauungsplanverfahren Nr. 33 - Hahnbruch / Brunnenweg - aufgenommen 
und beantwortet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Erschließungskosten 
und Entwässerung zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Thema intensive ackerbauliche Nutzung: 

In der Begründung zur 11. FNP-Änderung wird zur Klarstellung unter dem Gliederungspunkt 
3.5.1 Schutzgut Mensch zum Thema Erholungsfunktion eine redaktionelle Anpassung vorge-
nommen. 
 
Der nachstehende Textabschnitt zum Thema Erholungsfunktion: 
 
„Der Änderungsbereich ist von überwiegend intensiver ackerbaulicher Nutzung geprägt“. 

 
wird zur besseren Verständlichkeit durch folgende Beschreibung ersetzt: 
 
„Der Änderungsbereich wird bisher als landwirtschaftliche Weidefläche genutzt und ist Teil e i-
nes größeren Landschaftsraumes mit Wiesen und Weidewirtschaft“. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt, der Stellungnahme der Gemeinde zum Thema intensive ackerbauli-
che Nutzung zu folgen und dadurch die Verständnisfrage bzw. die falsche Beschreibung auszu-
räumen. 
 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat Abstimmung Rat 
21.04.2020 

 
ja: 9 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 3 

 
ja: 15 

 
nein: 0 

 
Enth.: 11 

 
ja:  

 
nein:  

 
Enth.:  

 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Thema der Naherholung: 

Im Änderungsbereich verlaufen die asphaltierten Straßen Brunnenweg und Hahnbruch. Die 
Straße Hahnbruch endet mit einer bestehenden Wendeanlage. Das Verbindungsstück zwi-
schen den befestigten Teilen des Hahnbruchs und dem befestigten Teil des Brunnenweges ist 
eine unbefestigte, für den landwirtschaftlichen Betrieb vorgesehene Wegefläche. Zusätzlich 
verläuft durch den Änderungsbereich ein namenloses Gewässer. Der Änderungsbereich bzw. 
die querenden landwirtschaftlichen Wege werden für die Feierabenderholung am Rand der 
Wohnbebauung genutzt. Ein ausgewiesener Wanderweg besteht im Gebiet nicht.  
 
Durch die planungsrechtliche Sicherung des Vorhabens wird eine Ortsrandabrundung in Rott 
erreicht. Das bestehende Landschaftsbild wird durch Neubebauung mit Wohnbebauung über-
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prägt. Auf der Ebene des nachgelagerten Bebauungsplanes Nr. 33 werden jedoch Festsetzun-
gen getroffen, die einen Teil zur Sicherung der Naherholungsfunktion leisten. Dazu zählt die 
Sicherung von Sichtachsen, die Erhaltung des namenlosen Gewässers und der beiden Stillge-
wässer. Für die feierabendliche Naherholung bietet der Änderungsbereich auch nach der Reali-
sierung der Planung weiterhin eine untergeordnete Funktion. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Naherholung zur 
Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Brückenbauwerke: 

Das Thema der Erschließung über Brückenbauwerke sowie deren Kosten ist kein Regelungsin-
halt der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Roetgen. Die Anregungen 
und Fragen werden in die Abwägung zum nachgelagerten Bebauungsplanverfahren Nr. 33 - 
Hahnbruch / Brunnenweg - aufgenommen und beantwortet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Brückenbauwerke zur 
Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Landschaftsschutz: 

Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Roetgen werden aus-
schließlich Flächen in Anspruch genommen, die im Landschaftsplan IV „Stolberg - Roetgen“ der 
StädteRegion Aachen mit dem Entwicklungsziel 7 „Temporäre Erhaltung des jetzigen Land-
schaftszustandes bis zur Realisierung der Bauleitplanung (EZ 7)“ belegt sind. Die Entwicklung 
von Wohnbauflächen erhält hier gegenüber dem Landschaftsschutz Vorrang.  
 
Die nördlich und westlich angrenzenden Parzellen sind im Landschaftsplan IV „Stolberg-
Roetgen“ der StädteRegion Aachen mit dem Entwicklungsziel 1 „Erhaltung einer mit naturnahen 
Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausge-
statteten Landschaft (EZ1)“ belegt. Das Entwicklungsziel 1 gilt für die überwiegende Zahl der 
als schutzwürdig ausgewiesenen Gebiete innerhalb des Geltungsbereiches des Landschafts-
planes der StädteRegion Aachen, wobei es sich sowohl um Naturschutzgebiete als auch um 
Teile von Landschaftsschutzgebieten handelt. Das Entwicklungsziel 1 zielt auf eine Erhaltung 
einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich 
oder viel-fältig ausgestatteten Landschaft. Flächen mit dem Entwicklungsziel 1 sind aufgrund 
der Bedeutung für den Naturhaushalt von Bebauung freizuhalten. Der Landschaftsschutz ge-
nießt hier gegenüber der Entwicklung von Wohnbauflächen Vorrang. 
 
Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem nachgelagerten Bebauungsplanver-
fahren Nr. 33 wird auf die Nachfrage nach geeigneten Wohnbauflächen in Roetgen Rott rea-
giert. Der Landschaftsplan IV „Stolberg - Roetgen“, Stand 28.02.2005, der StädteRegion 
Aachen zeigt mit seiner Darstellung potentielle Wohnentwicklungen auf. 
 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wird die Darstellung „Flächen für die Landwirt-
schaft“ in „Wohnbauflächen mit lockerer Siedlungsstruktur“ geändert, um die Realisierung von 
Wohnbauflächen in diesem Bereich zu ermöglichen. Übergeordnetes städtebauliches Ziel des 
Verfahrens ist es, mit der Abgrenzung des Änderungsbereiches den Siedlungsrand zur offenen 
Landschaft abzuschließen und klar zu definieren. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt, der Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Landschaftsschutz zu 
folgen und die Einwände zurückzuweisen. 
 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat Abstimmung Rat 
21.04.2020 

 
ja: 7 
 
 

 
nein: 5 

 
Enth.: 0 

 
ja: 15 

 
nein: 11 

 
Enth.: 0 

 
ja:  

 
nein:  

 
Enth.:  

 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Thema politische Beschlüsse, Bebauung: 

Die Beschlüsse über Bauleitpläne obliegen grundsätzlich den politischen Gremien der Gemein-
de Roetgen. Die politischen Gremien treffen die Entscheidung wann und vor allem auch wo 
eine Siedlungsentwicklung stattfindet. Für die Entwicklung der Flächen im Bereich Hahn-
bruch / Brunnenweg hat es entsprechende politische Mehrheiten gegeben, die für eine stadt-
planerische Entwicklung des in Rede stehenden Änderungsbereiches erforderlich sind. 
 
Die im Entwurf der 11. FNP-Änderung dargestellten Flächen des Änderungsbereiches grenzen 
unmittelbar an Grundstücke an, die gemäß § 34 BauGB bebaubar sind. Die Gemeinde Roetgen 
hat dort eine Innenbereichssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB erlassen. Eine Änderung der In-
nenbereichssatzung und Einbeziehung der Grundstücke in den Innenbereich ist nicht zielfüh-
rend, weil über dieses Planungsinstrument keine städtebaulichen Zielsetzungen verbindlich 
festgelegt werden können. Für die städtebauliche Zielsetzung, den Ortsrand an dieser Stelle 
abzurunden, werden sowohl eine Änderung des Flächennutzungsplanes als auch die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Mithilfe einer Standortalternativenprüfung (s. Kapitel 1.1 der Begründung zur 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes) wurde aufgezeigt, dass die Inanspruchnahme von anderen Flächen 
grundsätzlich möglich ist, diese jedoch bebaut sind oder deren Entwicklung mit einem hohen 
Erschließungsaufwand verbunden wäre. Gleichzeitig stehen vereinzelte Grundstücke im Rah-
men der Innenbereichssatzung nicht zur Verfügung, da die Eigentümer/-innen deren Bebauung 
nicht forcieren. Diese Flächen können so nicht dazu beitragen, dass in Rott weitere Wohnbau-
flächen zur Deckung des steigenden Bedarfs angeboten werden können. Eine Baulandbereit-
stellung kann somit nicht erfolgen.  
 
Die Gemeinde Roetgen hat sich letztlich für die Arrondierung des Wohnbaugebietes im Bereich 
Hahnbruch / Brunnenweg entschieden. Der Änderungsbereich der 11. FNP-Änderung befindet 
sich in räumlicher Nähe zu den im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflächen. 
Durch die Entwicklung von Wohnbauflächen wird dem Bedarf an Wohnraum in Rott Rechnung 
getragen. Die bestehende Infrastruktur kann im Umfeld des Änderungsbereiches genutzt wer-
den, um Synergieeffekte abzurufen, bspw. durch eine bestehende Flächenverfügbarkeit der 
Grundstücke sowie eine vertretbare Erschließung des Wohnbaugebietes. 
 
Aus den oben beschriebenen Gründen wird die Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Flä-
che als vertretbar angesehen, da mit dem Vorhaben eine städtebauliche Abrundung des Orts-
teils Rott im Bereich Hahnbruch / Brunnenweg erreicht wird. Durch die Abgrenzung des Ände-
rungsbereiches wird die Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche auf ein Minimum 
reduziert. 
 
Die Bebauung der Plangebietsgrundstücke soll durch die Festsetzungen auf der Ebene des 
nachgelagerten Bebauungsplanes so gestaltet werden, dass ein gering verdichteter Ortsrand 
als Siedlungsabschluss entsteht und Sichtachsen in die freie Landschaft erhalten bleiben. 



11. Änderung des Flächennutzungsplanes  Abwägungsvorschlag Offenlage Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Hahnbruch / Brunnenweg -  Stand: Oktober 2019, Ergänzungen April 2020 
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Dementsprechend soll eine aufgelockerte Bebauung mit kleinen Baufenstern auf relativ großen 
Grundstücken ermöglicht werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Stellungnahme der Gemeinde zum Thema politische Beschlüsse 
und Bebauung zu folgen und die Einwände zurückzuweisen. 
 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat Abstimmung Rat 
21.04.2020 

 
ja: 7 
 
 

 
nein: 5 

 
Enth.: 0 

 
ja: 15 

 
nein: 11 

 
Enth.: 0 

 
ja:  

 
nein:  

 
Enth.:  

 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Umwandlung von Grünland in Bauland: 

Städtebauliche Ziele entwickeln sich mit der Zeit weiter, was die Aufstellung von Bauleitplänen 
erforderlich macht. Mit der Abgrenzung des Plangebietes wird der Siedlungsrand zur offenen 
Landschaft abgeschlossen und klar definiert. 
 
Der Bedarf nach großzügigen Einfamilienhäusern ist in den letzten Jahren angestiegen. Im 
Rahmen der 11. Flächennutzungsplanänderung soll die Darstellung „Flächen für die Landwirt-
schaft“ in „Wohnbauflächen mit lockerer Siedlungsstruktur“ geändert werden. Mit der Realisie-
rung des Vorhabens soll der Bedarf an Wohnbauflächen gedeckt werden. 
 
Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem nachgelagerten Bebauungsplanver-
fahren Nr. 33 wird auf die Nachfrage nach geeigneten Wohnbauflächen in Roetgen Rott rea-
giert. Der Landschaftsplan IV „Stolberg - Roetgen“, Stand 28.02.2005, der StädteRegion 
Aachen zeigt mit seiner Darstellung potentielle Wohnentwicklungen auf. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme der Gemeinde zum Thema Umwandlung von 
Grünland in Bauland zur Kenntnis zu nehmen. Kein Beschluss erforderlich. 


